
 
 
 
 
 
Aus- und Weiterbildungsabschlüsse im Sozialbereich 
Empfehlung zu Bildungsabschlüssen  
 
1. Ausgangslage 
Es gibt zahlreiche und vielfältige Aus- und Weiterbildungsabschlüsse im 
Sozialbereich. SAVOIRSOCIAL hat dazu Empfehlungen für die Bezeichnung 
von Bildungsveranstaltungen und Bestätigungen erarbeitet, um sowohl 
Weiterbildungsinteressierten, Arbeitgebenden als auch Bildungs-
anbietenden eine Orientierung zu bieten und eine einheitliche Praxis zu 
etablieren. 
 
2. Abschlüsse 
SAVOIRSOCIAL ersucht die Anbieter*innen von Bildungsveranstaltungen 
auf Tertiärstufe in der formalen und non-formalen Weiterbildung, wie 
beispielsweise Höhere Fachschulen (HF), Verbände mit 
Weiterbildungsangeboten und Bildungsinstitutionen, die folgenden 
Bestätigungen zu den Bildungsveranstaltungen auszustellen. 
 
2.1 Diplom / Fachausweis 
Der Diplom- bzw. Fachausweis-Abschluss wird ausschliesslich für 
eidgenössische oder eidg. anerkannte Bildungsabschlüsse verwendet. 
Damit ist der Diplom- bzw. Fachausweis-Abschluss ganz klar abgegrenzt.  
 
Abschluss Definition 

Diplom  Der Abschluss ist für eidg. anerkannte Diplomabschlüsse von 
folgenden Bildungswegen vorgesehen:  
 

- Höhere Fachschule HF 
- Höhere Fachprüfung HFP 
- Nachdiplomstudiengang NDS1  

 
Die entsprechenden Bedingungen müssen eingehalten werden. 

Fachausweis Der Abschluss ist für eidg. Fachausweisabschlüsse vorgesehen. 
 

- Berufsprüfung BP 

 
 
 
 

 
1 Derzeit läuft die Vernehmlassung für eine Flexibilisierung der Nachdiplomstudiengänge  
 (Stand: 1. Sept. 2024). Es gilt das bisherige Gesetz, bis die neuen Bestimmungen in Kraft sind. 
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2.2 Branchenzertifikat  
Branchenzertifikate werden von einem oder mehreren nationalen 
Branchenverbänden oder von SAVOIRSOCIAL vergeben.  
 
Abschluss Definition 

Branchenzertifikat Branchenzertifikate bezeichnen anbieterübergreifende, non-formale 
Abschlüsse, die von einer oder mehreren Branchenorganisationen 
(z.B. kibesuisse, ARTISET, Pro Enfance) oder einer OdA 
(SAVOIRSOCIAL) getragen werden wie z.B.:  

- Branchenzertifikat für Abteilungs-/Bereichsleiter/innen 
(Marie Meierhofer Institut) 

 
2.3 Weitere Bestätigungen 
Neben dem Diplom und dem Branchenzertifikat gibt es weitere 
Bestätigungen. Die Definition der einzelnen Bestätigungsarten finden Sie in 
der folgenden Tabelle: 
 
Bestätigung Definition 

Teilnahmebestätigung 
Kursbestätigung, 
Kursausweis 
 

Teilnahme- und Kursbestätigungen sowie Kursausweise bestätigen 
die Teilnahme an Kontaktlektionen (Präsenz/online) und werden für 
Veranstaltungen ohne Kompetenznachweis ausgestellt. 
Zudem wird eine Teilnahmebestätigung bei nicht bestandenem 
Kompetenznachweis ausgestellt oder kann auch nur für einzelne 
Teile einer Veranstaltung ausgestellt werden. 

  
Kompetenznachweis Der Kompetenznachweis ist eine Bestätigung der bereits 

vorhandenen Kompetenzen (z.B. Arbeitszeugnisse, mehrere 
Kursausweise, etc.). Der Kompetenznachweis gilt als 
Zulassungsbedingung für eine eidg. Berufsprüfung (BP) oder eine 
eidg. Höhere Fachprüfung (HFP) oder als Nachweis für die 
Anrechnung von Bildungsleistungen 

  
Zertifikat Das Zertifikat bestätigt die Teilnahme bzw. das Bestehen eines 

Lehrgangs oder einer Weiterbildung und wird vom Bildungsanbieter 
ausgestellt. 

  
Modulzertifikat Das Modulzertifikat bestätigt einen erfolgreichen Modulabschluss 

mit erfülltem Kompetenznachweis. 
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3. Bezeichnungen von Bildungsveranstaltungen 
Für die verschiedenen Arten von Bildungsveranstaltungen sind folgende 
Bezeichnungen und Einstufungen richtungsweisend: 
 
Bezeich-

nung 

Art Zulassung Dauer Titel/Abschluss Beispiel(e) 

Fachkurs Weiterqua-
lifizierung in 
der aktuellen 
Funktion 

keine  
Vorgaben 

1 - mehrtägig 
(8 Lekti-
onen/Tag) 

- Teilnahme-
bestätigung 

- Kursausweis 

Fachkurs agile 
Führung; 
Fachkurs 
Schizophrenie 
und Depression 

      
Zertifikat

s-

Lehrgang 

(-kurs) 

 

Befähigung 
zur 
Spezialisieru
ng und/oder 
Übernahme 
einer neuen 
Funktion 

meist mit 
Zulassungs-
bedingungen 
(z.B. 
abgeschlosse
ne Grund-
bildung) 

mind. 10 Tage 
oder je nach 
Anbieter*in 

- Zertifikat  
(nicht eidg. 
anerkannt, 
Schulzertifikat, 
Branchen-
zertifikat) 

Zertifikats-
lehrgang 
Systemische 
(Sozial-) 
Pädagogik 

      
Nachdiplo

mstudium  

(NDS HF) 

Weitere 
Spezialisieru
ng/Ver-
tiefung nach 
dem HF-
Studium 

abgeschlosse
ne Tertiär-
ausbildung 
(in der Regel 
HF-Diplom)  

je nach 
Anbieter*in 

- eidg. 
anerkannter 
Titel: Diplom 
NDS HF 

dipl. Erlebnis-
pädagog*in 
NDS HF 

      
Nachdiplo

mkurs 

(NDK)  

Weitere 
Spezialisieru
ng und 
Vertiefung 
nach dem 
HF-Studium 
 
i.d.R. 
Bestandteil 
eines NDS 

abgeschlosse
ne Tertiär-
ausbildung 
(in der Regel 
HF-Diplom) 

je nach 
Anbieter*in 

- Kompetenz-
nachweis  

- NDK-Zertifikat 

NDK 
Praxisausbildner*
in 

       
Modul Teil von 

Vorbereit-
ungslehr-
gängen auf 
eine eidg. 
Berufsprüfun
g (BP) oder 
eidg. Höhere 
Fach-
prüfung 
(HFP). 

Gemäss  
Prüfungsord
nung 

je nach 
Anbieter*in 

- Modul-
zertifikat 

Modul Migrations-
fachpersonen mit 
eidg. 
Fachausweis  

 
 
SAVOIRSOCIAL 
Schweizerischer Dachverband für die Berufsbildung im Sozialbereich 
 
Mariette Zurbriggen, Präsidentin 

 
Vom Vorstand gutgeheissen am 24. September 2024. 
 

Ergänzung «Fachausweis»; am 10. Juli 2025. 

https://www.bfb-bielbienne.ch/weiterbildungsangebot/migrationsfachpersonen-mit-eidg-fachausweis/
https://www.bfb-bielbienne.ch/weiterbildungsangebot/migrationsfachpersonen-mit-eidg-fachausweis/
https://www.bfb-bielbienne.ch/weiterbildungsangebot/migrationsfachpersonen-mit-eidg-fachausweis/
https://www.bfb-bielbienne.ch/weiterbildungsangebot/migrationsfachpersonen-mit-eidg-fachausweis/

